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mite'nem Beschluß über diesen Gegenstand beauftragte
Commission. Mittelholz er glaube, es sey der un-
verändert bereits verworfne Beschluß, der uns hier
wieder gesandt wird, und er will ihn sogleich verwer-
sen; eine neue Untersuchung wurde nur die nemlichen
Res ltate wieder geben. Z äs lin: Ganz unabgean-
dert ist der Beschluß nicht; der ate Art. ist abgcàn-
dert und somit verdient er allerdings neue Untersu-
chnng. — Die Vcrweisuni an die frühere Commission
wird beschlossen; sie soll morgen berichten.

Der Namensaufruf wird vorgenommen.
Laflechere verlangt als Oronungsmotion, daß

über den Beschluß wegen Stimmrecht des Präsiden-
ten im Direktorium sogleich entschieden werde, da die
Sache dringend und der Bericht der Commission sehr
lichtvoll sey.

Dieser Vorschlag wird angenommen-und der Be-
schluß selbst wird ohne weitere Discussion angenommen.

Heg g lin zeigt im Namen der Secretärs an,
daß die ihnen übcrgebene Rechnung der Eaaiinspek-
tvren richtig befunden worden.

Der Senat schließt seine Sitzung und beschäftigt
sich mit einem das Reglement beider Rathe betreffen-
den Beschluß.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung legt Usteri
«inen kurzen Bericht über den gegenwärtigen Zustand
der Kanzlei vor und frägt, ob diese einsweiligen An-
stalten dem Senat bis zu Rükkunft der ordentlichen
Secretärs genügen, oder ob er die Fortsetzung der
ins Reine gebrachten Protokolle verlange, in welchem
leztcrn Fall noch jemand ins Bureau müßte angestellt
werden.

Muret will, daß das Protokoll fortgesezt und
dazu ein dritter Copist angestellt werde. Mittelhol-
zer stimmt dieser Meinung bei und will den B. Hei-
deggcr zurükrufen, gemäß dem Wunsche seines Vaters.
Meyer v. Ar. will auch keine neuen Schreiber an-
stellen und den B. Heidegger zurükrufen. Kubli
glaubt, die Unterschrciber haben bisdahin weiter nichts
geihan, als was izt Usteri und Muret thun; wenn
man also Heidegger» znrülrufen will, so soll er als-
dann Kopistendienste leisten; sonst gewönne man nichts.
Fornerod zweifelt nicht, Heidegger werde sich wenn
er zurükgerufen wird, zu allen nochwendigen Arbeiten
gebrauchen lassen. Crauer glaubt, mau könne Hei-
degqern nicht füg!ich zurülbcrufcn; das Manual soll
von den Mitgliedern des Senats geführt werden.

Reding anerbietet seinen Sohn zu unentgeldlichcr
Hülfe in der Kanzlei. Berthol let glaubt, die ge-
gmwänige Einrichtung der KanUei könne genügen und
er will weder Heidegger noch schnell zurükrufen, da
dieß ein schlimmes Beispiel für andere junge Leute

auf der Grenze seyn könnte. Fuchs will die Kopi-
sten zurükrufen, da diese nicht, wohl aber die Unter-

schreiber ersezt sind. Lâthi b. Langn, glaubt, die
Mitgli'der des Senats können alle abwesenden Schrei-
der hinlänglich ersetzen.

Man beschließt, das Protokoll soll fortgesezt wer-
den. — Es sollen aber keine neuen Kopisten angestellt,
sondern die Arbeiten durch freiwillig angebotne Hilfe
besorgt werden.

Der Beschluß wird verlesen und angenommen, wel-
cher dem Ministerium des Innern 100,000 Franken aus
den zunächst eingehenden Geldern anweiset.

V s l l z i e h u tl g s d i r e k t 0 r i u m.

Bcscbltlß des Vollziehungsdirektoriums au
den Kriegsminister.

Das Vollziehungsdirektorium ist gesinnt, die Auf-
rührer richten zu lassen, welche in den Gemeinden des
Kantons Luzern in Verhaft genommen wurden, und
trägt Euch auf, ungesäumt einen Kriegsralh (Kriegs-
geeicht) zusammen zu rnfen, der aus folgenden Per-
sonen bestehen wird; nämlich aus den Bürgern Land-
wing, Bataillonschef; von Flüe, Kontingentskomman-
danken von Obwalden; Lüthold von Word; Kaspar
Frey, Hauptmann; Chessex aus dem Leman, Lieute-
nant; Joseph Wolf von Neuenkirch, Kanton Luzern,
Lieutenant; Ignaz Ming von Obwalden, K. Wald-
statten, Untcrlientenant; Aloys Vonmatt von Lnzern,
Unterlieutenant. — Das Direktorium trägt Euch auf,
diese Bürger einzuladen, daß sie sogleich ihre Amts-
Verrichtungen beginnen.

Oberster Gerichtshof.
(Vergl. Republ. B. kll. S. 393 — y6.)

Der oberste Gerichtshof der einen und untheilba?
ren Republik, nach reifer Untersuchung des gerichtlk?
chen Verfahrens gegen Ludwig Robriquet, Sohn,
aus dem Distrikt Monthey, K. Wallis, welcher der
Blasphemie und der Lästerung gegen die obrigkeitli-
chen Gewalten angeklagt ist; und nach Verlesung deck

Urtheils, welches das Kantonsgerichr von Wallis den

1. Hornung über ihn aussprach -» nach Anhörung
der Anträge des B. öffentlichen Anklägers;

Erwägend, daß sich eine große Menge von Feh-
lern und Unregelmässigkeiten aus diesem Verfahre»
ergiebt;

beschließt:
1) Daß sowohl das ganze Verfahren des Ge-

nichts gqgen Ludwig Robriquet, als das hierauf ers
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lassent Urchtil gegen denselben, kafflrt und für nich-i Man sucht euch durch Ausstreuungen ;n bereden,
tig erklärt sind. îwir Schweizer tparcn dem Kaiser im Herzen zugethan

2) Diese Rechtssache wird an das Kantonsge-'und haßten die Franken, und würde» ench mit osst-
richt des Lemans gewiesen, bei dem der vffentliche'nem Arm empfangen.
Zinkt ger von neuem den Prozeß gegen erwähntcnl Oestreicher! seht auf uüsere Grenzen, zwanzigtau-
Robriquct einleiten wird. Zu diesem Zwecke soll der-.-send freiwillige Vaterlandsvertheidig.r haben sich an
§elbe in den Kanron Leman transportât werden, woidcr Seire der Franken unc.r den Waffen erhoben, und
er in einer erträglichen Kaft bis zu Beendigung sei-i mehr denn hunderttausend Jünglinge und Manner stc-
nes Rechtshandels zu halten ist. Heu noch bereit, und haben zu Gott und ihren tapfern

Gegenwärtiges Urthe i soll dem Vollziehnngsdi- ; Vatern ge,chworen, eher zu sterben, als ihr- freies
rektorium zugeschikt, und abschriftlich den Kantonsge-1Va.eriand euer» habsuchtigen Fürsten und Edelleuten
x/chten Wailis und Le »an mitgct .ilr werden. tzur Beate zu lasse». Eure Anführer aber lassen sich

Ergangen zu Luzeru den i". Av il r?99. "vch heui.gcs Tages von den schweizerischen Emigranten
i betrugen und verblenden, w:e sie sich vorher von den

Der Präsident des obeiste» Gerichtshofes, isranzvns.-,cn Emigranten verführen liessen.

schnell. i Oestreichcr! Im Himmel ist ein furchtbarer, ge-
-rechter Gott! Oeiireicher, und dieser Got- segnet^.er Geuch.schcè.ber am Oo^rge>tchtshos,^iur hjx Sache des Gerechte»! Lasset euch nicht
von cuern ersten Vortheilen verblenden, so ihr durch
grosse Uebcrmacht gewännet; sie daur.cn nicht lance,
mw der Ausgang wird euren Fürsten zeigen, wie übet
sie gethan, ein freies, unschuldiges Volk zu bekriegen.
Eure Fürsten und Edelleute bekriegen uns, weil w.r
frei sind; weil der Schweizer keinen Fürsteu und Edel-
mann kennt; weil der Schweizer seine Obrigkeiten
jchriich selbst ernennt; weil der ärmste Schweizer zu.
den höchsten Ehrcnsteilen emporsteigen kann ; weil beim
Schweizer, Tugend, Tapferkeit und Weisheit mehr
gellen, als Grasen- und Baroncntitel. Oestreichcr^
eme Fürsten verölenden euch, sie fürchten, daß we.n

jdie Fetjh-.it unter uns verbleibet, daß auch ihr ba d

wie wir es sind; sie fürs)ten, daß

F. L. H u r ue r.

Der Abschrift gleichlautend,

kuzern den. 2g. April 1799.

Der Generalsekretär des Direktoriums,
M 0 u s s 0 n.

Antwort dcr Schweizer auf die Proklamation
des Erzherzogs Kart an Uns.

Oestreicherl î freie Lcure wcrd.t,

rcm Dkuk, daß es laut um Rache schrie. Und ulw fuhren euch deßwegen zum Tode
n n erscheint an unsern Gränzen vom Erzh rzog Karl

übtgeführt, ein andres Heer, ohne Kriegserklärung,
«.-gen die Schweiz., so den Frieden bewahren wollte,
überall Feindftligk.iten aus, und macht Angriffe auf
uüscr schuldloses Varerianv.

Oestreichcr! vergesset nicht das Schiktal eurer
Brüder in den bnndtnerische» Bergen. Ihr habt deren

n,.r wenige wieder gesehen ; sie wurden theils nieder-
gehauen, theils gefangen.

Oestreichcr Eure stelzen und habsüchtigen Fürsten
für deren grausame Beg.erdcn ihr euer Blut ver lessen

Müsset, fuhren euch abermals auf die Schlachtbank,
wenn sie euch in die Schweiz führen wollen. — Wissest,

wir sind ein friedfertiges, aber in der Verzweiflung und
Rache fürchterliches Voll Wisset, daß von eucrn Vor-
fachen viele Tausende in unsern Gcbürgen umgekon-me..
sind, als die Kai er ien.r Zeiten, uns in ihre Kmcht-
^aft fuhren wollten,, wie eigene Unterthanen.

Also streitet ihr gegen euch selbst und gegen eure
eigene Freiheit, indem ihr gegen uns streiten
müsset! so streitet ihr für die ewige Knechtschaft eurer
unichnld gen Kinder, wenn ihr uns befcin et, und
den Fürsten und Edelleuten in der Welt ein gewon-
nenes Spiel machet.

Wollet ihr das? Oestreichcr! woller ihr nie frei
werden, wie andere VUker rings um euch her wer-
den Woller ihr euer» Fürsten und Edelleuten mehr
glauben, als curer eig-nen gesunden Vernunft.

Ee-d ihr Feinde von uns, so soller ihr uns als
fürchterliche, nnvers hnliche Feinde finden. Kommet
herüber zu uns als Freunde, schliesset euch an ua-
seee Rechen an; wandelt mit uns unter den Fahnen
der Freiheit, und geniesset mit unS jene grossen Recht-
same, die cure Fürsten und Edelleute für sich allein
behalten; so werdet ihr anfaneen, die Freiheit i«
eurem eigenen Vaterlandc vorzubereiten.
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